
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/6/3 2Ob44/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.1976

Norm

ZPO §37 Abs1

codice civile Art2380

Rechtssatz

Au6orderung an die beklagte italienische AG, einen urkundlichen Nachweis zu erbringen, daß der Unterfertiger der

vorgelegten Vollmacht auf Grund der Satzung zu ihrer Vertretung befugt war.

Entscheidungstexte

2 Ob 44/76

Entscheidungstext OGH 03.06.1976 2 Ob 44/76
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